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Stadt Altentreptow

Vorlagenart: Beschlussvorlage
Federführend: Zentrale Verwaltung und Finanzen
Vorlage-Nr.: 01/BV/127/2020
Verfasser: Schmidt, Anja
Fachbereichsleiter/-in: Ellgoth, Claudia
Status: öffentlich
Erstellungsdatum: 28.04.2020

1. Änderung der Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Altentreptow 
einschließlich Kalkulation

Beratungsfolge:
Status  Datum Gremium

Ö 13.05.2020 Finanzausschuss der Stadtvertretung
Ö 26.05.2020 Hauptausschuss der Stadtvertretung
Ö 16.06.2020 01 Stadtvertretung Altentreptow

Sach- und Rechtslage:
Im letzten Jahr wurde die Urnenkammer auf dem städtischen Friedhof saniert. Nunmehr 
werden wiederholt Anträge von Bürgern auf einen Stellplatz in der Urnenkammer gestellt.

In der beschlossenen  Gebührensatzung für  die Friedhöfe der Stadt Altentreptow  vom 
11.10.2016, § 5,  Pkt. 12 wurde eine Gebühr in Höhe von 582,00 EUR festgesetzt. Stellplätze 
wurden keine mehr vergeben, da die Urnenkammer voll belegt war. Nach der Sanierung 
stehen wieder Plätze zur Verfügung. Aus diesem Grunde wurde für die Stellplätze in der 
Urnenkammer die  Kalkulation überarbeitet, um die Gebührenhöhe nach Beendigung der 
Sanierungsmaßnahmen zu ermitteln.

Die Kalkulation erfolgte nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Hierfür wurden im 
Rahmen der Kalkulation sämtliche Kosten auf ihre Betriebsbedingtheit, Angemessenheit und 
Regelmäßigkeit geprüft. Hierzu zählen insbesondere: Personalkosten, Sachkosten sowie 
Abschreibungen und kalkulatorische Zinskosten.
Gem. § 6 Abs. 2 b Satz 4 KAG M-V ist es zulässig, von der Verzinsung des Eigenkapitals  
abzusehen. Eine Verzinsung des Eigenkapitals erfolgte nicht.

Insgesamt wurde eine Gebühr in Höhe von 630,50 EUR  für den Erwerb des 
Grabnutzungsrechtes inkl. Grabpflege (20 Jahre)  ermittelt. Der Kalkulationsbericht ist als 
Anlage beigefügt. Um die Gebühr erheben zu können muss die Gebührensatzung für  die 
Friedhöfe der Stadt Altentreptow geändert werden.

Gemäß § 22 Abs. 3 Nr. 6 Kommunalverfassung M-V entscheidet die Stadtvertretung über die 
Änderungen von Satzungen.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung Altentreptow beschließt die 1. Änderung der Gebührensatzung für die 
Friedhöfe der Stadt Altentreptow in der vorliegenden Fassung mit der zugrunde liegenden 
Kalkulation.
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Finanzielle Auswirkungen:

Im Haushaltsjahr 2020: 

    Nein

    Ja   

in Folgejahren:

 Nein                 Ja   
 
                              einmalig     
                              jährlich wiederkehrend

Finanzielle Mittel stehen:
 planmäßig zur Verfügung unter:

Produktsachkonto: 
5.5.3.00.43250000

Bezeichnung:
Grabnutzungsentgelte/Erträge

 nicht zur Verfügung 
(Deckungsvorschlag)

Produktsachkonto:

     Bezeichnung:

 Deckungsmittel stehen nicht zur
      Verfügung

Haushaltsmittel: 64.000 EUR Haushaltsmittel:
bisher angeordnete 
Mittel:

bisher angeordnete 
Mittel:

Maßnahmesumme: Maßnahmesumme:
noch verfügbar: noch verfügbar:

Erläuterungen:
Je nach Nachfrage der Stellflächen erhöhen sich die geplanten Erträge.

Anlage/n:
1. Änderung der Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Altentreptow
Erläuterungen zur Kalkulation



1. Änderung 
                                            zur Gebührensatzung 

für die Friedhöfe der Stadt Altentreptow

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13.07.2011 ( GVOBI. S. 777) zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 467), 
in Verbindung mit den  §§ 1,2,4,5 und 6 der Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12.08.2005 (GVOBI. M-V S. 146), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juni 2019 (GVOBl. M-V S. 190) wird nach 
Beschluss der Stadtvertretung Altentreptow am …………….. folgende 1. 
Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt 
Altentreptow erlassen:

Artikel 1
Änderung der Gebührensatzung

         § 5 wird wie folgt geändert:

          

          Nr. 12  Überlassung eines Stellplatzes in der Urnenkammer

                      (20 Jahre)                                                                          630,50 EUR

Artikel 2

Inkrafttreten

Die 1. Änderung  der Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Altentreptow tritt 
nach öffentlicher Bekanntmachung in Kraft.

Altentreptow,

Bartl

Bürgermeister



Friedhofsgebühren der Stadt Altentreptow

Erläuterungen zur Kalkulation der Friedhofsgebühren - Urnenkammer

Auf Grund des § 6 des Kommunalabgabengesetzes M-V (KAG M-V) in der Fassung vom 12. April 2005 
(GVOBl. M-V S. 146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 (GVOBl. M-V S. 584) sind 
Benutzungsgebühren zu erheben, wenn Einrichtungen überwiegend der Inanspruchnahme einzelner 
Personen oder Personengruppen dienen. Das Gebührenaufkommen soll die voraussichtlichen Kosten 
der Einrichtung decken, aber nicht überschreiten. Von der Kostendeckung kann aus Gründen des 
öffentlichen Interesses abgesehen werden.

Im Folgenden werden die Gebühren der Urnenkammer erläutert.

Die Kalkulation erfolgte nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Hierfür wurden im Rahmen der 
Kalkulation sämtliche Kosten auf ihre Betriebsbedingtheit, Angemessenheit und Regelmäßigkeit 
geprüft. Hierzu zählen insbesondere: Personalkosten, Sachkosten sowie Abschreibungen und 
kalkulatorische Zinskosten.

Gem. § 6 Abs. 2 b Satz 4 KAG M-V ist es zulässig, von der Verzinsung des Eigenkapitals abzusehen.
Genau so wird es in dieser Kalkulation umgesetzt.

Nachdem festgelegt wurde, welche Erträge und Kosten für den Kalkulationszeitraum ansatzfähig sind, 
wurden in einem weiteren Schritt Kostenstellen für den Betriebsabrechnungsbogen definiert. 
Kostenstellen werden benötigt, um die im jeweiligen Jahr anfallenden Kosten über 
Verteilungsschlüssel verursachungsgerecht auf die Leistungsbereiche des Produktes Friedhof zu 
verteilen.

Folgende Kostenstellen wurden festgelegt: Bestattung/Exhumierung, Trauerhalle, Grabräumung, 
Friedhofsunterhaltung, Grabpflege und Verwaltung.

Die Verwaltungskosten wurden anteilig auf alle relevanten Kostenstellen umgelegt. Die so 
entstandenen Endkosten belaufen sich für die Kostenstelle Friedhofsunterhaltung auf 72.566,43 €.

Es wurde nach dem Kölner Modell kalkuliert. Hier werden die Endkosten anteilig auf die belegte Fläche 
und die restliche Fläche aufgeteilt.

Zuerst werden die „durch Grabart belegten Flächen im Jahr“ ermittelt. Dafür wird die „Anzahl der 
Nutzer/a“ multipliziert mit „Grabfläche in m² pro Grab“. Es wird die Summe der Flächen aller belegten 
Gräber ermittelt (5674,63 m²). Die Endkosten (72.566,43 €) werden nach dem Anteil der belegten 
Fläche und der restlichen Fläche prozentual verteilt. Die entstandenen Kosten (15.675,05 € und 
56.891,39 €) werden durch die Summe der „durch Grabart belegten Flächen im Jahr“ geteilt und 
ergeben dann zum einen die Kosten/m²/a (2,76 €) und zum anderen die Kosten/Grab/a (26,93 €).

Anschließend werden die Kosten/m²/a (2,76 €) mit der Fläche (0,25 m²) multipliziert. Diese Kosten 
(0,69 €) werden mit der „Pflegepauschale“ (26,93 €) addiert und ergeben die Kosten/a (27,62 €).

Über die gesamte Nutzungsdauer belaufen sich die Kosten dann auf 522,69 € für den Erwerb des 
Grabnutzungsrechts. 



Besonders für pflegefreie Gräber ist zu berücksichtigen, dass am Ende mehrere Gebührenpositionen 
für den Gebührenschuldner zusammenkommen.

Dazu muss man bei der Urnenkammer eine Gebühr für die Grabpflege (u.a. Reinigung innen und 
außen) zahlen. Diese setzt sich aus den Endkosten für die Kostenstelle Grabpflege (4395,44 €) und den 
Kosten/ Zeitstunde (30,49 €) zusammen. Die Gebühr (4,21 €) für die Pflege der Urnenkammer ergibt 
sich aus dem Zeitaufwand/Grab/a multipliziert mit den Kosten /Zeitstunde. Über die gesamte 
Nutzungsdauer von 20 Jahren wird so eine Gebühr i.H.v. 107,83 € berechnet.

Die neue Gebühr für den Erwerb des Grabnutzungsrechts inkl. der Grabpflege beträgt 630,50 €
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